
 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Sonnenrot GmbH & Co. KG, Chiemseestr. 17, 83278 Traunstein 

Mit dem Erwerb einer Eintrittskarte zur Brass Wiesn unterwirft sich der Käufer und Eintrittskarteninhaber den 

nachfolgenden Vertragsbedingungen des Veranstalters: 

 Auf dem gesamten Gelände gelten die aktuellen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 

 0-15 Jährige dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf das Gelände. 

16 und 17 Jährige müssen sich nach 0.00 Uhr in Begleitung eines Erziehungsberechtigten befinden (hier 

ist die Übertragung auf Dritte möglich). 

 Der Veranstalter hat keinerlei Einfluss auf Gestaltung, Länge, Inhalt und Lautstärke der Veranstaltung.  

 Für evtl. auftretende Gehör- und Gesundheitsschäden, auf Grund der Lautstärke, übernimmt der 

Veranstalter keinerlei Haftung. 

 Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und 

unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, sein gesetzlicher Vertreter oder 

seine Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit 

auf den Ersatz des vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

 Glasflaschen, Glasbehälter, Dosen, Plastikflaschen etc. sind auf dem Festivalgelände nicht erlaubt. 

Getränke in Glasflaschen und –behältern sind auf Grund erhöhter Verletzungsgefahr auch auf den Park- 

und Nebenflächen verboten. Das Mitbringen von pyrotechnischen Gegenständen, Fackeln und Waffen 

ist generell strengstens verboten. Es werden entsprechende Kontrollen durchgeführt, bei 

Nichtbeachtung erfolgt der Verweis vom Veranstaltungsgelände. 

 Offenes Feuer ist auf dem Festivalgelände sowie auf allen Neben- und Parkflächen aus 

Sicherheitsgründen strengstens verboten! 

 Das Mitbringen von Haustieren, speziell Hunden ist untersagt. 

 Professionelle Audio- und Videogeräte sowie Audio- und Videoaufnahmen sind nicht gestattet und jeder 

Missbrauch wird strafrechtlich verfolgt.  

 Jeglicher Verkauf von Merchandise-Artikeln ist untersagt! 

 Den Anweisungen der Security ist zu jedem Zeitpunkt folge zu leisten. 

 Jeder Besucher haftet für den von ihm verursachten Schaden. 

 Bei Verlust des Tickets oder Eintrittsbandes erfolgt kein Ersatz. 

 Die Rückgabe des Tickets ist nicht möglich. Bei Abbruch der Veranstaltung auf Grund behördlicher 

Anordnung oder höherer Gewalt besteht ebenfalls kein Anspruch auf Rückvergütung. 

 Das Recht, den Einlass aus wichtigem Grund (gegen Rückerstattung des Nennwertes der Eintrittskarte) 

zu verwehren, bleibt vorbehalten. 

 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung das Programm zu ändern.  

 Der Veranstalter haftet nicht für verloren gegangene oder gestohlene Sachen. 

 Der Erwerb von Eintrittskarten zwecks Weiterverkauf ist generell untersagt. Inhaber gefälschter Karten 

erhalten keinen Zutritt zum Festival! 


